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Gemeindeamt Fontanella  

 Bezirk Bludenz - Vorarlberg 

 6733 Fontanella 

 

  

NN  II  EE  DD  EE  RR  SS  CC  HH  RR  II  FF  TT  

NNrr..  0044//22002255  
über die Sitzung der 

Gemeindevertretung Fontanella 
 

 
am: 29.04.2025 
im: Pfarrsaal Fontanella 
Beginn: 20:00 Uhr 
 
Anwesend: 

 

Werner Konzett Ersatz

Martin Konzett Verena Konzett Martina Wesseling

Stefan Martin Fabio Sperger Florian Martin

Alfred Burtscher René Heckmann Roland Konzett

Stefan Bickel Bernd Burtscher Volker Stark

 
 
Entschuldigt nicht erschienen: Fabio Sperger;   
Unentschuldigt nicht erschienen:  
 

TAGESORDNUNG 

 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

2. Genehmigung der Niederschrift Nr. 03/2025 vom 02.04.2025 
            
3. Änderung im Flächenwidmungsplan Fontanella (Beschlussfassung nach Auflageverfahren) 

a) Antrag Andreas Müller; Umwidmung einer Teilfläche von ca. 100 m² der GSTNr 1379, GB 
Fontanella, (Parzelle Seewald) von “FS Überschüttete Garage und Werkstätte“ und 
“Freifläche/Landwirtschaftsgebiet“ in „Baufläche/Wohngebiet“ zur Errichtung eines 
Einfamilienwohnhauses   
 

4. Einräumung einer Dienstbarkeit; Antrag Stefan Konzett auf Sondergebrauch der GSTNr. 
1448, GB Fontanella (Öffentliches Gut - Straße und Wege) zur Verlegung von 
Erdwärmekollektoren  
 

5. Bericht des Prüfungsausschusses gem § 52 Abs 4 GG über die durchgeführte 
Gebarungsprüfung sowie Entlastung der Verwaltung  
 

6. Vorlage Rechnungsabschluss der Gemeinde Fontanella für das Jahr 2024 und deren 
Genehmigung   
 

7. Bestellung von Ausschüssen 
a) Festlegung des Aufgabebereiches  
b) Festlegung der Zahl der Mitglieder   
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8. Wahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der in TOP 5 festgelegten Ausschüsse und deren 
Obmänner sowie von sonstigen zu wählenden Funktionären und Delegierten  
 

9. Beschlussfassung über die Art und Weise von Einberufungen zu Sitzungen der 
Gemeindevertretung; (Antrag auf Einberufungen per E-Mail)  
 

10. Beratung und Beschlussfassung der Sitzungsgelder  
 

11. Berichte des Bürgermeisters  
 

12. Allfälliges 

 

 



 3 

Abwicklung der Tagesordnung und Beschlüsse 
 
Der Vorsitzende Bgm. Konzett Werner eröffnet um 20:00 Uhr die öffentliche Sitzung der 
Gemeindevertretung und begrüßt alle.  
 
 
 

1. FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT  

Die Einladung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß und die Beschlussfähigkeit ist somit gegeben. 
 
 
 

2. GENEHMIGUNG DER NIEDERSCHRIFT NR. 03/2025 VOM 02.04.2025 

Die Verhandlungsniederschrift Nr. 03/2025 vom 02.04.2025 über die öffentliche Sitzung der 
Gemeindevertretung wurde allen Gemeindevertretern zugesandt. Der Vorsitzende stellt fest, dass weder 
mündliche noch schriftliche Einwendungen gegen die oben angeführte Verhandlungsschrift erhoben 
wurden und dass diese daher gemäß § 47/5 GG als genehmigt gilt. 
 
 
 

3. ÄNDERUNG IM FLÄCHENWIDMUNGSPLAN FONTANELLA (BESCHLUSSFASSUNG NACH AUFLAGEVERFAHREN)  
A) ANTRAG ANDREAS MÜLLER; UMWIDMUNG EINER TEILFLÄCHE VON CA. 100 M² DER GSTNR 1379, GB 

FONTANELLA, (PARZELLE SEEWALD) VON “FS ÜBERSCHÜTTETE GARAGE UND WERKSTÄTTE“ UND 

“FREIFLÄCHE/LANDWIRTSCHAFTSGEBIET“ IN “BAUFLÄCHE/WOHNGEBIET“ ZUR ERRICHTUNG EINES 

EINFAMILIENWOHNHAUSES  

Der von der Gemeindevertretung beschlossene Entwurf des Flächenwidmungsplanes wurde durch 
Anschlag an der Amtstafel sowie auf der Homepage der Gemeinde Fontanella kundgemacht. 
Insbesondere wurde das Auflageverfahren vom 19.03.2025 bis 19.04.2025 durchgeführt.  
Die Grundstückseigentümer, die angrenzenden Grundstückseigentümer sowie öffentliche Dienststellen 
wurden nachweislich über die Änderung im Flächenwidmungsplan informiert. 
 
Die Gemeinde Fontanella hat mit Eingabe vom 03.10.2024 um die Durchführung einer 
Umwelterheblichkeitsprüfung nach dem Raumplanungsgesetz für die Umwidmung einer Teilfläche der 
GstNr 1379, GB Fontanella im Ausmaß von rund 100 m² von Freifläche/Landwirtschaftsgebiet (55 m²) 
und FS/Überschüttete Garage und Werkstätte (45 m²) in „Baufläche/Wohngebiet“ ersucht. Im Zuge des 
Verfahrens zur Umwelterheblichkeitsprüfung wurden Stellungnahmen aus den Fachbereichen 
Raumplanung, Geologie, Wasserwirtschaft sowie Natur- und Landschaftsschutz eingeholt. 
 
Bei sorgfältiger Planung und Umsetzung nachfolgender Bauvorhaben und insbesondere auch einer 
hochwertigen Gestaltung sind durch die geplante Änderung des Flächenwidmungsplanes in Fontanella 
insgesamt keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
Das Ergebnis stützt sich im Wesentlichen auf das durchgeführte Ermittlungsverfahren und die 
eingeholten Stellungnahmen und Gutachten, welche im Anhang mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme 
und Beachtung übermittelt werden. 
 
 
Auf Antrag von Andreas Müller, Seewald 55, 6733 Fontanella wird folgender Änderung mehrheitlich 
beschlossen:  
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Umwidmung einer Teilfläche 
der GstNr 1379, GB 
Fontanella, im Ausmaß von 
ca. 100 m², von „FS 
Überschüttete Garage und 
Werkstätte“ und 
„Freifläche/Landwirtschaftsge
biet“ in 
„Baufläche/Wohngebiet“. 
Alfred Burtscher und René 
Heckmann stimmen wegen 
Befangenheit nicht mit ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Wichtiger Grund gem. § 23 Abs 1 RPG): 
Die Begründung wird im Erläuterungsbericht festgehalten. 
Der Eigentümer meldet Eigenbedarf im Hauptwohnsitz an. Der bestehende Kiosk soll verpachtet werden, 
für den Pächter soll der jetzt genutzte Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
 

4. EINRÄUMUNG EINER DIENSTBARKEIT; ANTRAG STEFAN KONZETT AUF SONDERGEBRAUCH DER GSTNR. 
1448, GB FONTANELLA (ÖFFENTLICHES GUT - STRAßEN UND WEGE) ZUR VERLEGUNG VON 

ERDWÄRMEKOLLEKTOREN  

Stefan Konzett, Mittelberg 6, Fontanella, stellt der Gemeinde den Antrag auf Genehmigung einer 
Verlegung der Leitung für die Erdwärmepumpe im öffentlichen Gut (aus wirtschaftlichen Gründen). Die 
Leitung wird auf einer Teilfläche der GstNr 1448, GB Fontanella, verlegt.  
 
Die Gemeindevertretung Fontanella stimmt der Benützung der GST-Nr. 1448, GB Fontanella, zur 
Verlegung von Erdwärmekollektoren einstimmig zu (Werner Konzett enthält sich aufgrund persönlicher 
Befangenheit der Stimme). 
Mit Herrn Stefan Konzett ist ein Dienstbarkeitsvertrag für den Sondergebrauch abzuschließen, der 
folgende Regelungen umfasst: 
 
1. Zustimmung zur Errichtung und Nutzung 

Die Gemeinde Fontanella als Eigentümerin des Grundstücks GST-Nr. 1448 sowie deren 
Rechtsnachfolger stimmen der Errichtung, Wartung, Erhaltung und dem Betrieb der geplanten 
Leitungen (Erdwärmekollektoren) gemäß dem vorliegenden Projekt zu. Gegen die Erteilung der 
hierfür erforderlichen Bewilligungen wird kein Einwand erhoben. 

2. Zufahrts- und Zugangsrecht 
Der Gemeinde Fontanella räumt Herrn Stefan Konzett das uneingeschränkte Zufahrts- und 
Zugangsrecht zur Errichtung, Wartung, Erhaltung und zum Betrieb der genannten Anlagenteile ein. 

3. Verlegungspflicht bei künftigen Projekten 
Sollte es im Zuge eines konkreten Projekts (z. B. Hochbau, Tiefbau, Sprengungen, Grundabbau 
etc.) seitens der Gemeinde erforderlich sein, die Erdwärmekollektoren zu verlegen, verpflichtet sich 
Herr Stefan Konzett bzw. dessen Rechtsnachfolger, die Verlegung auf eigene Kosten innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten durchzuführen und den ursprünglichen Zustand der Leitungstrasse 
wiederherzustellen. Die Gemeinde hat die Notwendigkeit der Verlegung mindestens sechs Monate 
vor Beginn der geplanten Arbeiten schriftlich mitzuteilen. 

4. Schutz bestehender Infrastruktur 
Auf dem Grundstück GST-Nr. 1448 verläuft teilweise der Ortskanal Mittelberg. Dieser darf durch die 
Errichtung und den Betrieb der Erdwärmekollektoren nicht beeinträchtigt werden. 
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5. BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES GEM § 52 ABS 4 GG ÜBER DIE DURCHGEFÜHRTE 

GEBARUNGSPRÜFUNG SOWIE ENTLASTUNG DER VERWALTUNG    

Martina Wesseling vom Prüfungsausschuss, verliest den Prüfbericht, der als Anhang Bestandteil dieser 
Niederschrift ist. 
 
 
Auf Antrag von Martina Wesseling wird die Gemeindeverwaltung, der Bürgermeister Werner Konzett und 
Gemeindekassier für das Rechnungsjahr 2024 entlastet. Der Bürgermeister Werner Konzett stimmt nicht 
mit ab.  
 
 
 

6. VORLAGE RECHNUNGSABSCHLUSS DER GEMEINDE FONTANELLA FÜR DAS JAHR 2024 UND DEREN 

GENEHMIGUNG    

Der Rechnungsabschluss 2024 wurde gem. § 78 Abs 1 GG jedem Gemeindevertreter rechtzeitig 
zugestellt. 
 
Der Bürgermeister erläutert den Rechnungsabschluss. Er gibt Erklärungen und einen Überblick der 
verschiedenen Haushalte (Ergebnisrechnung, Finanzierungsrechnung und Vermögenshaushalt). Die 
Investitionen des Rechnungsjahr 2024 wurden dargestellt. Die Summe des Rechnungsabschlusses 2024 
sowie der Saldo zum Voranschlag 2024 werden jeweils bekannt gegeben. Sämtliche Abweichungen und 
Überschreitungen im Haushaltsjahr 2024 wurden erörtert und hinreichend begründet. Der 
Schuldendienst, sowie die Prokopfverschuldung per 31.12.2024 wurden dargelegt. Die 
Kundenforderungen (Einnahmenrückstände) wurden mit Stand 31.12.2024 bekannt gegeben.  
 
Abschließend werden der Gemeindevertretung Fontanella der Gesamthaushalt, sowie der 
Vermögenshaushalt wie folgt zur Kenntnis gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen) 
 

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt 

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und 
investive Gebarung) 

 
2.239.608,17 2.256.315,91 

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative 
und investive Gebarung) 

 
2.902.419,05 2.806.216,47 

(SA0) Nettoergebnis / (SA3) 
Nettofinanzierungssaldo 

 
-662.810,88 -549.900,56 

   
  

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit 

 
164.128,54 1.150.000,00 

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit 

 
0,00 177.719,97 

(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / 
(SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. 
Geb. 

 

-498.682,34 422.379,47 

(SA6) Geldfluss aus der nicht 
voranschlagswirksamen Gebarung  

 
 -104.060,19 

(SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln 
 

 318.319,28 
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Vermögenshaushalt 

 
 
Die Gemeindevertretung Fontanella beschließt einstimmig den Rechnungsabschluss 2024. 
 
 

 

7. BESTELLUNG VON AUSSCHÜSSEN  

A) FESTLEGUNG DES AUFGABENBEREICHES  
Es werden folgende Ausschüsse bestellt: 
 
a) zur Vorberatung und Antragstellung für die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 

- Bau- und Raumplanungsausschuss für Angelegenheiten des Baugesetzes, des 
Raumplanungsgesetzes und der Grundverkehrskommission 

 
- Wald und Holzkomitee 
 
- Finanzausschuss für Angelegenheiten des Voranschlages und die im § 50 Abs. 1 lit. a Z. 11, 16 

und 17 sowie lit. b Z 1 bis 6 und Z. 12 bis 15 des Gemeindegesetzes angeführten 
Angelegenheiten; 

 
b) zur Überwachung von Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung 

- Prüfungsausschuss für Angelegenheiten des §52 Abs. 2 des Gemeindegesetzes: 
Abgabekommission für Steuern und Abgaben 
 

c) zur Verwaltung von Anstalten und wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde 
- Tourismusausschuss 
- Sozialausschuss 
- Schule, Bildung und Kultur 
- Jugend und Sport 
- Umwelt und Energie 
- Urkundenfertiger (ist kein Ausschuss wird aber erwähnt)  

 
 
 

B) FESTLEGUNG DER ZAHL DER MITGLIEDER  
Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse wird wie folgt einstimmig beschlossen: 
 
Bauausschuss und Raumplanung   3 Mitglieder  3 Ersatzmitglieder 
Wald und Holzkomitee    3 Mitglieder 1 Ersatzmitglied 
 
Prüfungsausschuss    3 Mitglieder 1 Ersatzmitglied 
Abgabenkommission   3 Mitglieder  1 Ersatzmitglied 
 
Tourismusausschuss   3 Mitglieder 2 Ersatzmitglieder 
 
Sozialausschuss    3 Mitglieder 3 Ersatzmitglieder 
Schule, Bildung und Kultur    
Jugend und Sport     
Umwelt und Energie    
 
Grundverkehrskommission   4 Mitglieder 4 Ersatzmitglieder 

Aktiva Passiva 

(A) Langfristiges Vermögen 8.165.184,36 (C) Nettovermögen  2.481.449,72 

(B) Kurzfristiges Vermögen 472.007,19 (D) Investitionszuschüsse 3.109.369,45 

   (E + F) Fremdmittel 2.634.607,36 

     411.765,02 

Summe Aktiva 8.637.191,55 Summe Passiva 8.637.191,55 
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8. WAHL VON MITGLIEDERN UND ERSATZMITGLIEDERN DER IN TOP 5 FESTGELEGTEN AUSSCHÜSSE UND 

DEREN OBMÄNNER SOWIE VON SONSTIGEN ZU WÄHLENDEN FUNKTIONÄREN UND DELEGIERTEN   

Der Vorsitzende hat bereits im Voraus mit den Gemeindevertretern und Ersatzleuten Gespräche geführt 
und die verschiedenen Vorschläge vorgemerkt. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder werden 
entsprechend dem Vorschlag „en-bloc“ mit Handzeichen gewählt. 
 
Die nachstehenden Funktionäre der Ausschüsse sowie die Delegierten wurden allesamt einstimmig 
gewählt. Die Einberufung der ersten Ausschusssitzung hat durch den „Erstgenannten“ des jeweiligen 
Ausschusses zu erfolgen. Der Obmann und dessen Stellvertreter werden jeweils in der ersten 
Ausschusssitzung gewählt. Bgm. Werner Konzett erwartet sich von jedem Aussschuss, dass einmal 
jährlich in einer Gemeindesitzung über die Tätigkeiten berichtet wird. 
 
Im Anschluss an die Niederschrift wird die Aufstellung der gewählten Ausschüsse dargelegt. 
 
 
 

9. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ART UND WEISE VON EINBERUFUNGEN ZU SITZUNGEN DER 

GEMEINDEVERTRETUNG; (ANTRAG AUF EINBERUFUNGEN PER E-MAIL)  

Bgm. Werner Konzett stellt den Antrag, dass die Einladung zur Einberufung der 
Gemeindevertretungssitzung per E-Mail erfolgt. 
 
Die Gemeindevertretung Fontanella beschließt einstimmig, dass die Einladungen zur Sitzung nach wie 
vor per E-Mail versendet werden. 
 
 

 

10. BERATUNG UND BESCHLUSSFASSUNG DER SITZUNGSGELDER  

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, dass ab der neuen Legislaturperiode keine 
Sitzungsgelder mehr ausbezahlt werden. Stattdessen wird auf Basis eines fiktiven Sitzungsgeldes in 
Höhe von € 30,00 pro Gemeindevertreter:in und Sitzung jährlich ein Betrag angespart, der für einen 
gemeinsamen Ausflug der Gemeindevertretung verwendet werden kann. 
 
 

 

11. BERICHTE DES BÜRGERMEISTERS  

➢ Die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den REP Fontanella wurde mit Bescheid vom 
28.04.2025 erteilt. 
 

➢ Die nicht fachgerecht eingebauten Wassereinlaufschächte der neu sanierten Straße Fontanella-
Mittelberg-Türtsch werden auf Kosten der Firma Nägele ordnungsgemäß saniert. 
 

➢ Für die neu gewählte Gemeindevertretung Fontanella wird eine Klausur stattfinden. 
 

 
 

12. ALLFÄLLIGES 

➢ Sabine Felber gibt bekannt, dass sie das Amt des Schriftführers abgeben möchte und ersucht um 
eine Ablösung in der Gemeindevertretung.  
   

➢ Martin Konzett ist aufgefallen, dass immer wieder verschiedene Gäste im Haus von Eva King 
wohnen. Sabine Felber gibt laut Gemeinde bekannt, dass Frau King das Haus an wechselnde Gäste 
vermietet und über das Tourismusbüro vermittelbar ist. Die weiteren Fragen bezüglich des 
Gewerbegebietes, Dorfplatz usw. werden dann in der Klausur weiter besprochen. 
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Weiters fragt er nach dem neuen Fahrplan für die Busverbindungen im Tal. Bürgermeister Werner 
Konzett informiert kurz über den aktuellen Stand hinsichtlich des neuen Fahrplans im Großen 
Walsertal. Die ursprünglich für Juni dieses Jahres geplante Einführung wurde aufgrund finanzieller 
Rahmenbedingungen verschoben. Es wird jedoch alles darangesetzt, den neuen Fahrplan mit 
Beginn der Wintersaison 2025 umzusetzen. In der nächsten Ausgabe im „talschafft“ wird die 
Bevölkerung informiert. 
 

➢ Verena Konzett fragt nach, was mit dem Geld für „Vorarlberg bewegt“ verwendet wurde. Weiters 
ersucht sie, dass Bgm. Werner Konzett ein Gespräch mit der Schulleiterin Caroline Schuchter zum 
Thema Ostermarkt und die mögliche Anschaffung neuer Turngeräte für die Schule führen soll.     
 

➢ Bernd Burtscher fragt nach, was mit dem Geld für „Vorarlberg bewegt“ verwendet wurde. Bgm. 
Werner Konzett stellt klar, dass die Mittel zielgerichtet im Sinne der Dorfgemeinschaft eingesetzt 
wurden. Ein Teil wurde für ein Grillfest für die ganze Dorfbevölkerung verwendet. Der verbleibende 
Betrag ist – wie bereits mehrfach kommuniziert – für die Reparatur des Gitterzauns beim 
Sportplatz vorgesehen. Eine vollständige und transparente Aufstellung der Mittelverwendung wird in 
der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung vorgelegt. 

 
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung um 23:10 Uhr (Dauer 3 Stunden und 10 Minuten). 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister: Die Schriftführerin: 
 
 
 
                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Werner Konzett Sabine Felber 
 
 
 
Fontanella, 30.04.2025 
 
 
 
Anhang:   Bericht des Prüfungsausschusses 
                Ausschüsse 2025 -2030 
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Bericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Fontanella 

Am 24.04.2025 wurde gemäß § 52 GG die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2024 der Gemeinde Fontanella 
durchgeführt. 
 
Der Rechnungsabschluss 2024 enthält alle getätigten Ein- und Ausgaben. Die laufend nummerierten Belege 
wurden eingesehen und mit den Kontoauszügen und dem Buchungsprotokoll verglichen.  
 
Für die Rechnungsprüfung wurden alle Belege, nach laufenden Nummern geordnet, sowie die Konto-Abzüge 
und die monatlichen Gehaltsabrechnungen vorgelegt. 
 
Diverse Fragen wurden von Sabine Felber genau beantwortet und mit den entsprechenden Belegen und 
Buchungen ausgewiesen.  
 
Die Einnahmen Rückstände betrugen mit Stand Ende des Jahres 2024 € 140.104,38 
 
Die Darlehensschulden belaufen sich per 31.12.2024 auf minus € 2.509.085,57. 
 
Das lfd. Konto mit dem IBAN AT98 3745 8000 0721 1303 bei der Raiffeisenbank Walgau-Großes Walsertal weist 
per 17.04.2025 einen Stand von minus 
€ 137.136,41 aus. 
 
Der Kassastand ergab am 24.04.2025 € 5.112,65 und ist mit dem Kassabuch ident.  
 
Der Prüfungsausschuss stellt fest, dass die Buchhaltung ordentlich und übersichtlich geführt wird. Alle 
Unterlagen sind vorhanden. Mängel oder Differenzen wurden keine festgestellt.  
 
Der Prüfungsausschuss stellt die Anträge:  

• den Rechnungsabschluss 2024 zu genehmigen  

• den Kassier und den Bürgermeister zu entlasten  

 
Fontanella, am 24.04.2025 
Für den Prüfungsausschuss: 
 
__________________  _________________  ___________________ 
Martina Wesseling  Verena Konzett   David Domig  
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Ausschüsse 2025 - 2030 
 
 
 Mitglieder: Ersatz: 

Abgabenkommission Wesseling Martina Burtscher Markus 

 Konzett Verena  

 Stark Volker  

   

Grundverkehrskommission Bürgermeister (Konzett W.) Burtscher Alfred 

 Martin Stefan Stark Kurt 

 Martin Florian Konzett Verena 

 Müller Alexander Bickel Stefan 

   

Prüfungsausschuss Konzett Verena Burtscher Markus 

 Wesseling Martina  

 Stark Volker  

   

Tourismusausschuss Sperger Fabio Heckmann René 

 Wesseling Martina Stark Kurt 

 Burtscher Bernd  

   

Wald- und Holzkomitee Martin Stefan Burtscher Alfred 

 Konzett Martin  

 Bickel Stefan  

   

Bauausschuss u. Raumplanung  Bürgermeister (Konzett W.) Martin Florian 

 Burtscher Alfred Müller Alexander 

 Konzett Martin Bickel Stefan 

   

Jugend und Sport, Soziales, Konzett Martin Martin Stefan 

Schule Bildung Kultur, Burtscher Alfred Stark Martina 

Landwirtschaft, Umwelt und 
Energie 

Konzett Verena Türtscher Gerold 
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Delegierte 2025 - 2030 
 
 Mitglieder Ersatz: 

Tourismusausschuss Damüls-
Faschina 

Wird durch den 
Tourismusausschuss 
Fontanella nominiert 

 

   

Tourismusverb. Alpenregion 
Bludenz 

Sperger Fabio  

 Burtscher Bernd  

 Bürgermeister (Konzett W.)  

   

Umweltverband  Bürgermeister (Konzett W.) Vzbgm. Martin Stefan 

   

Mittelschulverband Bürgermeister (Konzett W.)  

 Konzett Martin  

   

ÖPNV Großes Walsertal Bürgermeister (Konzett W.)  

   

ARA Fontanella – Sonntag Heckmann René  

 Konzett Roland  

   

Seilbahnen Faschina (Beirat) Bürgermeister (Konzett W.)  

 Konzett Martin  

 Burtscher Bernd  

   

Musikschule Blumenegg Großes 
Walsertal 

Bürgermeister (Konzett W.)  

 Konzett Martin  

   

Jagdausschuss Fontanella I + III Bürgermeister (Konzett W.)  

Jagdausschuss Fontanella II Bürgermeister (Konzett W.)  

   

Krankenpflegeverein  Domig Maria  

   

Großwalsertaler Seilbahnen 
Sonntag-Stein GmbH 

Bürgermeister (Konzett W.) Vzbgm. Martin Stefan 

   

Regionales e5-Team – Umwelt u. 
Energie 

Burtscher Alfred  

   

Arzthaus Großes Walsertal Bürgermeister (Konzett W.)  

   

IAP an der Lutz Bürgermeister (Konzett W.)  

   

Gemeindeverband FLZ Blumenegg Bürgermeister (Konzett W.)  

   

Prüfungsausschuss FLZ 
Blumenegg 

Konzett Verena Wesseling Martina 

   

 
 
 


